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Norm

BAO §119 Abs1;

EStG 1988 §2 Abs2;

EStG 1988 §2 Abs3 Z6;

EStG 1988 §28;

LiebhabereiV 1993;

Beachte

Besprechung in: RdW 11/2006, 722-724;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 97/15/0009 E 23. März 2000 RS 2 (hier ohne ersten Satz)

Stammrechtssatz

Wie der VwGH im E vom 24.2.2000, 97/15/0166, zum Ausdruck gebracht hat, ist sowohl für Zeiträume vor Inkrafttreten

der Liebhabereiverordnungen als auch für Zeiträume, in welchen die LiebhabereiV 1990 zur Anwendung kommt, die

Liegenschaftsvermietung dann als Liebhaberei zu qualiDzieren, wenn nach der konkret ausgeübten Art der Vermietung

nicht innerhalb eines Zeitraumes von ca 20 Jahren ein "Gesamtgewinn" bzw Gesamteinnahmenüberschuss erzielbar

ist. Der Zeitraum von ca 20 Jahren kommt nur zur Anwendung, wenn der Plan des SteuerpHichtigen dahin geht, die

Vermietung zumindest bis zum Erreichen eines gesamtpositiven Ergebnisses fortzusetzen. Beinhaltet der Plan

hingegen das Vermieten auf einen begrenzten Zeitraum, so muss das positive Ergebnis innerhalb dieses Zeitraumes

erzielbar sein. Allerdings kann die Beh in der Regel keine Kenntnis davon haben, ob der SteuerpHichtige plant, die

Vermietung unbegrenzt (bzw zumindest bis zum Erzielen eines gesamtpositiven Ergebnisses) fortzusetzen, oder ob er

die Vermietung für einen zeitlich begrenzten Zeitraum plant. Daher wird es, wenn der SteuerpHichtige die Vermietung

tatsächlich vorzeitig einstellt, an ihm gelegen sein, den Nachweis dafür zu erbringen, dass die Vermietung nicht von

vorneherein auf einen begrenzten Zeitraum geplant gewesen ist, sondern sich die Beendigung erst nachträglich,

insbesondere durch den Eintritt konkreter Unwägbarkeiten, ergeben hat.
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